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gefutf) 'ebenfalls ab unb jtnar geflößt auf ein neues
©jpertengutachten, inbetnbarauf Ijtngeroiefen würbe, bafj:

a) nur gellärteS Slbwaffer in ben ©ee geleitet werbe;
b) mit Släctftc^t auf bie ungeheure 2öaffernten ge beS

BorfluterS (Bobenfee) eine Berfalzung beS ©eeroaffers
nicht ju befürchten fei;

c) enblidE) nur wenige fpnbert SOleter wefttidh ber
©ntnahmefieße beS BobetifeewafferS bie ©tabt ©t. ©aßen
fetbft bie Stbwaffer auS ber ©aSfabril, bie bebeutenb
mehr ©iftftoffe enthalten als bie BiScofeabwäffer, in ben
©ee leite, ohne baff fiel) bis h^nte irgenb ein ©tnflufj
auf baS ©rinlwaffer bemeribar gemalt hätte;

d) überbteS beabfidhtigt ift, bie gabrtfabwäffer 500 m
weit in ben ©ee hinaus unb bamit 50 m unter ben
©eefpiegel ju leiten, alfo etwa 10 m tiefer als bie

gaffung ber fiäbtifchen ©rlnlwafferoerforgung.
©amit waren bie öffentlic^redE>ilie^en ©infpradlien er»

lebigt. ïïtit SluSnahme feitenS ber ©tabt ©t. ©aßen
würben nachher fämtlidhe prir>atrec£)tlie!)en ©infpracljen
entweber jurüdgejogen ober in IRedhtSoerwahrungen um»
gewanbelt.

$ie prioatrecht liehe ©mfpraclje ber ©tabt @t. ©aßen
blieb aufredet erhalten, unb jwar auch bann, als man
fie auf bie mögtidherweife fcïjmeren ©chabenSerfatjanfprüche
feitenS ber äStScofefabriC aufmerffam machte; benn fo
lange biefe ©tnfprache nicht erlebigt ift, iann mit ben
Bauarbeiten nicht begonnen werben. ©er jßrozefj ift
beim SantonSgericljt anhängig, ©ine gütliche ©inigung
ift aber nicht unwahrfcheinlict), weil ^err ©ireltor Sßeuthen
anhanb feiner in |)oßanb gefammelten pratiifdjjen @r=

fahrun gen bie Unfchäblichleit beS gellarten unb neutral
fterten BiScofe SlbwafferS pftchert.

gür bie ©emeinbe Storfchacl), beren gefchäfilicije unb
bauliche ©ntwidllung oon ber Qnbetriebfetpng ber ge=

planten Steuinbuftrte ju einem guten Seil abhängt, ent»
fleht bie grage, ob fie am tpro^ejä tntereffiert ift. ©oßte
bie ©tabt ©t. ©aßen mit ihrer 9ïnfrc£)t objtegen, bann
ift bie ©emeinbe Storfchaci) in mehrfacher fpinficht ge»
fdhäbigt. ©er Brozefj tann intereffant werben ; bettn eS

fragt fiel), ob bie ©tabt ©t. ©aßen mit ber ^onjeffionS <

erteilung für bie ©rtnlwaffereninahtpe wirtlich, wie fie
behauptet, berart weitgehenbe prioatrec£)tlicE)e Stnfprüc£)e
erhalten foßte, bafj fie bamit beftimmen tonnte, ob unb
waS für Qnbuftrien in IRorfd^adE? betrieben, ob unb waS
für Äanalifationsabwaffer in ben ©ee geleitet werben

bütfe. Sämtliche Bobenfeeftäöte leiten ihre 9l6wäffer
urtgellätt in ben ©ee. Slufjer ber ©tabt @t. ©aßen
finb bis heute leine Ibwafferlläranlagen im Betriebe;
in ber ©tabt ßürich ift fie im Bau. ÜberbieS befiehl
in StorfchacE) bte ©robliärung für fämtlicheS |)auS= unb
^nbuftrieabroaffer.

®ie gelbmühle arbeitet an ben SluSführungSplänen
ber gabrit» unb Seituno,Sanlagen weiter; eS ift beabjict}»
tigt, fofort nach t>et gütlichen ober rechtlichen ©rlebigung
ber ©infprache mit bem Bau p beginnen.

Bauliches ßöS Soccmto. Stunmehr bütfte bie ganze
Bahnhoffiraße ein moberneS 2tuSfel)en belommen. Stach»
bem Çerr Steffi einen ïeil feiner Siegenfdhaft p Stauf»
läben umbauen lief}, folgen bie Brüber ?ßifenti mit einem
Neubau anließe ber alten Barade, in welcher lurje 3eit
ein ©übfrüdhtengefdhäft etabliert war. ©S ift noch nidC)t

entfdhieben, ob auch baS ffiohnhauS entfprechenb umge»
baut werben foß. Sluch in ber ©tabt regt fidj aflgemèin
bie Bauluft unb auf ber ißiajp ©ranbe werben eben»

faßS neue, moberne BertaufSlotalitäten hergefteßt. Socarno
hat ben feften SBißen belommen, oorwärtS p firebem
©er 2Beg ift richtig unb nur wader oorwärtS auf bem

Begonnenen. („©übfchwetj".)

$ott ber $eile<
S8on Qng. 2b- SBoIff, griebetiau.

(SftadjbrucE berboteit.)

3« t'en widhtigfien unb meiftgebraudjten formgebenben
SBerfjeugen gehört bie geile, bte tnSbefonbere auf bem ©e»

famtgebiete ber SJietaßbearbeitung, in fämttichen 3weigen
ber |>erfteßung metaßener ©ebrauchSgegenfiänbe unb
Söaren, Der feinften wie ber gröbften, eines ber unent»
behrtichften Hilfsmittel ift. Saum eine anbere Slrbeit bet

ber Bearbeitung ber SJtetaße ifi fo häufig auszuführen, wie
baS ffiegrehmett ganz bünner ©cEjic^tert oon ber Oberfläche
beS SJtetaßeS, fei eS, um bem SlrbeifSftüd eine beftimmte
unb möglich ft genaue Slbmeffung zu geben, fei eS, um
ibm an ber Oberfläche ein möglichft glatte» unb gleich»

mäfsigeS SluSfehen p oerleihen. Stach biefer wie nach
jener £>infici)t gehört bie geile alfo p ben feineren SBerl»

jeugen ber gormgebung, beren 3wed in einer feineren
Stachbearbeitung ber buret) ,@ief}en, ©dfjmieben, ^reffen,
©chneiben ufw. mehr ober weniger grob oorgearbeiteten
Sffierlftücle befiehl, ©aher gebrauchen wir im übertragenen
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gesuch ebenfalls ab und zwar gestützt auf ein neues
Expertengutachten, in dem darauf hingewiesen wurde, daß:

u) nur geklärtes Abwasser in den See geleitet werde;
d) mit Rücksicht auf die ungeheure Wassermenge des

Vorfluters (Bodensee) eine Versalzung des Seewassers
nicht zu befürchten sei;

e) endlich nur wenige hundert Meter westlich der
Entnahmestelle des Bodenseewassers die Stadt St. Gallen
selbst die Abwasser aus der Gasfabrik, die bedeutend
mehr Giftstoffe enthalten als die Viscoseabwässer, in den
See leite, ohne daß sich bis heute irgend ein Einfluß
auf das Trinkwasser bemerkbar gemacht hätte;

ch überdies beabsichtigt ist, die Fabrikabwässer 500 m
weit in den See hinaus und damit 50 m unter den
Seespiegel zu leiten, also etwa 10 m tiefer als die
Fassung der städtischen Trinkwasserversorgung.

Damit waren die öffentlichrechtlichen Einsprachen er-
ledigt. Mit Ausnahme seitens der Stadt St. Gallen
wurden nachher sämtliche privatrechtlichen Einsprachen
entweder zurückgezogen oder in Rechtsoerwahrungen um-
gewandelt.

Die privatrechtliche Einsprache der Stadt St. Gallen
blieb aufrecht erhalten, und zwar auch dann, als man
sie auf die möglicherweise schweren Schadensersatzansprüche
seitens der Viscosesabrik aufmerksam machte; denn so

lange diese Einsprache nicht erledigt ist, kann mit den
Bauarbeiten nicht begonnen werden. Der Prozeß ist
beim Kantonsgericht anhängig. Eine gütliche Einigung
ist aber nicht unwahrscheinlich, weil Herr Direktor Meuthen
anhand seiner in Holland gesammelten praktischen Er-
fahrungen die Unschädlichkeit des geklärten und neutrali-
sierten Viscose Abwassers zusichert.

Für die Gemeinde Rorschach, deren geschäftliche und
bauliche Entwicklung von der Inbetriebsetzung der ge-
planten Neuindustrie zu einem guten Teil abhängt, ent-
steht die Frage, ob sie am Prozeß interessiert ist. Sollte
die Stadt St. Gallen mit ihrer Ansicht obsiegen, dann
ist die Gemeinde Rorschach in mehrfacher Hinsicht ge-
schädigt. Der Prozeß kann interessant werden; denn es

fragt sich, ob die Stadt St. Gallen mit der Konzeffions
erteilung für die Trinkwasserentnahme wirklich, wie sie

behauptet, derart weitgehende privatrechtliche Ansprüche
erhalten sollte, daß sie damit bestimmen könnte, ob und
was für Industrien in Rorschach betrieben, ob und was
für Kanalisationsabwasser in den See geleitet werden

dürfe. Sämtliche Bodenseefiäote leiten ihre Abwässer
ungeklärt in den See, Außer der Stadt St. Gallen
sind bis heute keine Ab Wasserkläranlagen im Betriebe;
in der Stadt Zürich ist sie im Bau. Überdies besteht
in Rorschach die Grobklärung für sämtliches Haus- und
Jndustrieabwasser.

Die Feldmühle arbeitet an den Ausführungsplänen
der Fabrik- und Leituno,sanlagen weiter; es ist beabsich-
tigt, sofort nach der gütlichen oder rechtlichen Erledigung
der Einsprache mit dem Bau zu beginnen.

Bauliches aus Loearuo. Nunmehr dürfte die ganze
Bahnhosstraße ein modernes Aussehen bekommen. Nach-
dem Herr Nessi einen Teil seiner Liegenschaft zu Kauf-
läden umbauen ließ, folgen die Brüder Pisenti mit einem
Neubau anstelle der alten Baracke, in welcher kurze Zeit
ein Südfrüchtengeschäft etabliert war. Es ist noch nicht
entschieden, ob auch das Wohnhaus entsprechend umge-
baut werden soll. Auch in der Stadt regt sich allgemein
die Baulust und auf der Piazza Grande werden eben-

falls neue, moderne Verkaufslokalitäten hergestellt. Locarno
hat den festen Willen bekommen, vorwärts zu ftrebem
Der Weg ist richtig und nur wacker vorwärts aus dem

Begonnenen. („Südschweiz".)

Etwas von der Feile.
Von Jng. Th. Wolfs, Friedens».

(Nachdruck verboten.)

Zu den wichtigsten und meistgebrauchten formgebenden
Werkzeugen gehört die Feile, die insbesondere auf dem Ge-
samtgebiete der Metallbearbeitung, in sämtlichen Zweigen
der Herstellung metallener Gebrauchsgegenstände und
Waren, der feinsten wie der gröbsten, eines der unent-
behrlichsten Hilfsmittel ist. Kaum eine andere Arbeit bei
der Bearbeitung der Metalle ist so häufig auszuführen, wie
das Wegnehmen ganz dünner Schichten von der Oberfläche
des Metalles, sei es, um dem Arbeitsstück eine bestimmte
und möglichst genaue Abmessung zu geben, sei es, um
ibm an der Oberfläche ein möglichst glattes und gleich-
mäßiges Aussehen zu verleihen. Nach dieser wie nach
jener Hinsicht gehört die Feile also zu den feineren Werk-
zeugen der Formgebung, deren Zweck in einer feineren
Nachbearbeitung der durch Gießen, Schmieden, Pressen,
Schneiden usw. mehr oder weniger grob vorgearbeiteten
Werkstücke besteht. Daher gebrauchen wir im übertragenen
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©Inné bte IRebenêart : „bte te|te geile anlegen", wenn
wir einer ©acbe ben lebten ©djliff, bie lebte BoUenbung
geben motten.

ghrer gorm unb SBirfungSroeife nach ift bie geile,
atigemein gefagt, ein ©tab auS Stahl, beffen Oberfläche
mit jatjtreic^en Meinen, auS bem äRetatl tjeranlgetjauenen
gähnen befettf ift, bie, wenn bie geile unter einem ge=

roiffen ®rucf über baS StrbeitSftücf hinroegfährt, non ber
Dberftädje besfetben Meine Seilten, geilfpänne, audj geil»
ftaub ober geilictjt genannt, abflogen ober abtreiben.
®iefet SBirfungSroeife nach ift bie geile bem SReißet unb
ber ©äge oerroanbt, beren Sätigfeit ebenfalls in bem

|jerauSftoßen Meiner Seilten auS bem SlrbeitSftüct be--

fleht. ©ine ©age ift gleichfam etn oeroielfactjter SReißel,
nämlich eine Slnorbnung zahlreicher ïteiner Steiget, buret)
roeldje bie SESirfung beS einzelnen SReißelS oeroietfact)t
roirb unb in ununterbrochener golge Späne auS bem

ju bearbeitenben SRaterial herausgehoben merb en, too--

buret) biefeS in ber SRic£)tung, in metier ba§ Söertjeug
tatig ift, geteilt ober jerfägt roirb. ®ie geile bagegen

ift gteictjfam eine Sßeroietfactjung ber ©äge, gleichfam eine

Slnorbnung gafitreicfjer aneinanbergetegter Sägeblätter, bie

jufammen eine breite gtädfje zahlreicher Meiner gäf)ne
ergeben.

2Bir unterfcfjeiben nach SluSfüljrung, ©röße unb Ber»
roenbungSjroecf eine fetjr große Sinzahl oon geilenarten,
ßunächft teilt man bie geilen nach ber Slrt be§ fpiebeS
in bret Staffen ein, nämtict) 1. ©tnhiebfeilen, bei benen
bie hiebe nur nach einer fRicßtung unb paraüet mitein»
anber »erlaufen ; 2. groeihiebfeilen, auch ©oppelßieb»
ober Sreuzh.tebfeilen genannt, bei benen bie hiebe nach
Zwei ficjj îreujenben ^Richtungen »erlaufen, roie eS bei
ben weitaus meiften geilen ber galt ift; 3. IRafpenfeilen,
bei benen ber hieb auS einer Sinzahl mehr ober weniger
grober, atteinftehenber gähne befteht, bie auch rticï)t fo
regelmäßig roie bei ben anbern geilen ftehen unb unter»
etnanber etroaS groifchenraum taffen, ber auS unbetjau»
enem Seit beS SßertjeugtörperS befteht-

gebe biefer bret Staffen teilt man nach ber geinheit
beS £iebeS roteber in mehrere Unterabteilungen ein unb
bezeichnet bie geilen mit fet)r flattern |jteb als ©rob»
feiten (ben |)teb als ©robhieb), biejenigen mit mittet»
fiarfein hieb als Baftertfeilen (Bafterthieb) unb bie»

jenigen mit feinem hieb als ©djlichtfeitert (©djlichthteb).
SReiftenS macht man beim ©roßhieb unb Schticljthteb
noch weitere Unterabteilungen unb unterfchetbet fo unter
ben ©roßfeilen ©rob unb halbgrob, unter ben Schließt»
feilen aber |)albf<hlichi unb ®oppel» ober getnfdhlicljt.
Um alfo eine geile ju fennzeichnen, muß fie foroohl nach
ber Slrt, roie auch ber geinheit beS |)tebeS bezeichnet
werben. Unfere Slbbilbung 1 gibt bie hauptMaffen ber
geilen nad) Slrt unb geinheit beS- §tebeS roieber. ®ie
geilen a, b unb c finb einhiebige geilen, unb zwar ift
a eine einhiebige ©roßfeile, b eine einhiebige Baftertfeile,
c eine einhiebige Sdjltchtfetle; d, & unb f finb furjhtebige

geilen, unb zwar d eine furzhiebige ©robfeile, e eine

furzhiebige 93aftertfeile, f eine furzhiebige ©robfeite; g,
h unb i finb (Rafpen, unb zwar g eine ©robrafpe, h
eine Baftertrafpe, i eine ©djlichtrafpe. ®ie groifchen»
ftufen halbgrob, halbfchlid)t unb ®oppeIf<hlid)t finb in
ber Slbbilbung nicht nertreten. ®te bret oerfchiebenen
hiebarten, ©inljieb, ®oppe!hieb, tRafpenßieb, unb bte

fechS oerfchiebenen geinijeitSgrabe, ©rob, halbgrob,
Bafiert, i>albf<hli<ht, Schlißt unb geinfct)ücht ergeben
Zufammen 18 Sitten oon geilen für eine jebe geilengröße.
©ine geile oon befiimmter ©röße fann alfo, nach 9W
unb geinheit beS £>iebeS, 18 Berfchiebenljeiten aufroeifen,
unb ba man im ganzen z«hn oerfdjtebene geilengrößen
unterfchetbet, fo roächft babutdj'bie galjt ber geilen, nach
Slrt, geinheit unb ©röße berechnet, auf 180 oerfdjiebene
Staffen unb noch meljr an.

ge größer eine geile ift, um fo gröber ift auch immer
ihr h^b. ®ie Bezeichnung ber geinheitSgrabe bleibt
aber biefelbe, fo baß bei ben etwa zehn oerfchiebenen
geilengrößen ber ftärfere |>ieb jeber ©röße immer als
©robhieb bezeichnet roirb, obwohl bie ©robhiebe biefer
feljr oerfchiebenen ©rößen feßr große Unterfd)iebe auf»
weifen unb ber ©robhieb ber größten geile oielmalS

et 6 c
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ÎSbbtibung 1: î)te ^»iebarten ber fjeiler.

ftärfer unb gröber ausfällt, als ber ©robhieb ber Meinfien
geile. ®a nun feljr bebeutenbe ©rößenunterf(hiebe z®i=

fchen ben geilen herben, fo fann es oorfommen, baß
ber ©robhieb einer Meinen geile feiner ift, roie ber

Sdjlichihieb einer fehr großen geile. ®er ©robhieb einer
oierzöUigen geile beifpielSroetfe ift nicht nur oiel feiner
wie ber ©robhieb einer zmanzigzöHigen geile; fonbern
auch feiner als ber Bafterthieb einer folgen gelte unb
auch feiner als ber Schlichthieb einer geile nach höherer
©rößenorbnung. geilen, bie zu befonberS feinen Sir»
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Sinne die Redensart: „die letzte Feile anlegen", wenn
wir einer Sache den letzten Schliff, die letzte Vollendung
geben wollen.

Ihrer Form und Wirkungsweise nach ist die Feile,
allgemein gesagt, ein Stab aus Stahl, dessen Oberfläche
mit zahlreichen kleinen, aus dem Metall herausgehauenen
Zähnen besetzt ist, die, wenn die Feile unter einem ge-
wissen Druck über das Arbeitsstück hinwegfährt, von der
Oberfläche desselben kleine Teilchen, Feilspänne, auch Feil-
staub oder Feilicht genannt, abstoßen oder abtreiben.
Dieser Wirkungsweise nach ist die Feile dem Meißel und
der Säge verwandt, deren Tätigkeit ebenfalls in dem

Herausstoßen kleiner Teilchen aus dem Arbeitsstück be-

steht. Eine Säge ist gleichsam ein vervielfachter Meißel,
nämlich eine Anordnung zahlreicher kleiner Meißel, durch
welche die Wirkung des einzelnen Meißels vervielfacht
wird und in ununterbrochener Folge Späne aus dem

zu bearbeitenden Material herausgehoben werden, wo-
durch dieses in der Richtung, in welcher das Werkzeug
tätig ist, geteilt oder zersägt wird. Die Feile dagegen
ist gleichsam eine Vervielfachung der Säge, gleichsam eine

Anordnung zahlreicher aneinandergelegter Sägeblätter, die

zusammen eine breite Fläche zahlreicher kleiner Zähne
ergeben.

Wir unterscheiden nach Ausführung, Größe und Ver-
wendungszweck eine sehr große Anzahl von Feilenarten.
Zunächst teilt man die Feilen nach der Art des Hiebes
in drei Klassen ein, nämlich 1. Einhiebfeilen, bei denen
die Hiebe nur nach einer Richtung und parallel mitein-
ander verlaufen; 2. Zweihiebfeilen, auch Doppelhieb-
oder Kreuzhiebfeilen genannt, bei denen die Hiebe nach
zwei sich kreuzenden Richtungen verlaufen, wie es bei
den weitaus meisten Feilen der Fall ist; 3. Raspenfeilen,
bei denen der Hieb aus einer Anzahl mehr oder weniger
grober, alleinstehender Zähne besteht, die auch nicht so

regelmäßig wie bei den andern Feilen stehen und unter-
einander etwas Zwischenraum lassen, der aus unbehau-
enem Teil des Werkzeugkörpers besteht.

Jede dieser drei Klassen teilt man nach der Feinheit
des Hiebes wieder in mehrere Unterabteilungen ein und
bezeichnet die Feilen mit sehr starkem Hieb als Grob-
feilen (den Hieb als Grobhieb), diejenigen mit Mittel-
starkem Hieb als Bastertfeilen (Basterthieb) und die-
jenigen mit feinem Hieb als Schlichtfeilen (Schlichthieb).
Meistens macht man beim Großhieb und Schlichthieb
noch weitere Unterabteilungen und unterscheidet so unter
den Großfeilen Grob und Halbgrob, unter den Schlicht-
feilen aber Halbschlicht und Doppel- oder Feinschlicht.
Um also eine Feile zu kennzeichnen, muß sie sowohl nach
der Art, wie auch der Feinheit des Hiebes bezeichnet
werden. Unsere Abbildung 1 gibt die Hauptklassen der
Feilen nach Art und Feinheit des Hiebes wieder. Die
Feilen a, d und e sind einhiebige Feilen, und zwar ist
a eine einhiebige Großfeile, d eine einhiebige Bastertfeile,
o eine einhiebige Schlichtfeile; ä, a und k sind kurzhiebige

Feilen, und zwar à eine kurzhiebige Grobfeile, e eine

kurzhiebige Bastertfeile, k eine kurzhiebige Grobfeile; A,
ii und i sind Raspen, und zwar Z eine Grobraspe, i>

eine Bastertraspe, i eine Schlichtraspe. Die Zwischen-
stufen Halbgrob, Halbschlicht und Doppelschlicht sind in
der Abbildung nicht vertreten. Die drei verschiedenen
Hiebarten, EinHieb, Doppelhieb, Raspenhieb, und die
sechs verschiedenen Feinheitsgrade, Grob, Halbgrob,
Basiert, Halbschlicht, Schlicht und Feinschlicht ergeben
zusammen 18 Arten von Feilen für eine jede Feilengröße.
Eine Feile von bestimmter Größe kann also, nach Art
und Feinheit des Hiebes, 18 Verschiedenheiten aufweisen,
und da man im ganzen zehn verschiedene Feilengrößen
unterscheidet, so wächst dadurch die Zahl der Feilen, nach
Art, Feinheit und Größe berechnet, auf 180 verschiedene
Klassen und noch mehr an.

Je größer eine Feile ist, um so gröber ist auch immer
ihr Hieb. Die Bezeichnung der Feinheitsgrade bleibt
aber dieselbe, so daß bei den etwa zehn verschiedenen
Feilengrößen der stärkere Hieb jeder Größe immer als
Grobhteb bezeichnet wird, obwohl die Grobhiebe dieser
sehr verschiedenen Größen sehr große Unterschiede auf-
weisen und der Grobhieb der größten Feile vielmals
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Abbildung 1: Die Hiebarten der Feilen.

stärker und gröber ausfällt, als der Grobhieb der kleinsten
Feile. Da nun sehr bedeutende Größenunterschiede zwi-
schen den Feilen herrschen, so kann es vorkommen, daß
der Grobhieb einer kleinen Feile feiner ist, wie der
Schlichthieb einer sehr großen Feile. Der Grobhieb einer
vierzölligen Feile beispielsweise ist nicht nur viel feiner
wie der Grobhieb einer zwanzigzölligen Feile, sondern
auch feiner als der Basterthieb einer solchen Feile und
auch feiner als der Schlichthieb einer Feile nach höherer
Größenordnung. Feilen, die zu besonders feinen Ar-
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beiten beftimmi finb, inSbefonbere bie Llfjrmacfjer unb
©olbfc^mtebefeilen, haben felbft bei gleicher ©röße buret)*

meg einen fetneren $ieb at§ bie geilen für gröbere 2lr=

beiten, roerben bennoch abèr ebenfalls nach ber ange*
gebenen ©inteilung bezeichnet unb eingeorbnet. ©in ge=

naueres Bilb non ber geinheit einer geile, als eS bie

fhroanlenben unb unbefliminten Bezeichnungen nah Slrt
unb ©röße geben, erhalten roir, roenn mir bie galjl ber
©infc^nitte berechnen, bie bie geile auf einer befiimmten
Sängeneinheit, etroa 1 engl. 3olI (— 25 mm) aufroeift
3ßenn mir bdfpietSroeife roiffen, baff eine geile auf ben

goß 44, eine anbere 112 unb eine britte 216 ©infchnitte
auf ben bat, fo gibt unS baS ein uiel genaueres
Bilö oon ber geinï)eit biefer geilen als i£)te Bezeichnung
nadt) ©rob, Baftert, (Schlicht ufro, ba eine jebe biefer
Bezeichnungen roieberum fehr oiele geinßeitS* unb ©rößen*
grabe umfaßt. Sa bie größeren geilen zugleich auch
immer gröber finb, toächfi bie 3af)l ber ©infchnitte einer

Sie ©inhiebfeilen, bei benen bie ©infchnitte alfo
immer nach einer ^Richtung parallel über bie breite ber
geile gehen, greifen nicht fo fräftig an role bie Soppel*
hiebfeilen. ©Inlßebige ©robfeilen bienen oorjugSroeife
jur Bearbeitung roeicberer SRetaße roie 3i«n, ginl, Blei,
unb roerben baher roohl auch als BIei= ober ßinnfeilen,
ihr |)ieb als Blei= ober 3tnnfeilenhie6 bezeichnet. ©in*
hiebige Baftert* unb .g)albfchtichtfetlen roerben oorpgS=
roeife jum Schärfen oon Sägen oerroanbt (Sägefhärf*
feiten). 5luch bie meiften runben unb halbrunben geilen
finb etnhiebige Sc£)licf)t= unb ®oppeIfchlic|ifeilen, unb
biefer 9lrt ftnb auch t)ie geilen für feine Arbeit, zur Be*
arbeitung oon ©belmetatl, alfo befonberS bie Uhrmacher*
unb ©olbfdhmiebefeilen, nur baß bei btefen ber fiieb
allgemein noch feiner gehauen ift als bei ben geilen
biefer 2lrt für gewöhnliche Slrbeit.

Sie Soppel* ober ^reus^ietfeilen, bei benen
bie ©infchnitte in $roei ftch îreujenben ^Richtungen über

Sl&bitbungen 3-

geile beftimmter' 3ltt mit ihrer ©röße. Sie nadffiehenbe
tabeße gibt bie geinheit ber geilen, auSgebrüdt butd)
bie gahl ber ©infchnitte pro 1 engl. 3oU für bie cer*
fhiebenen ïïrten unb ©rößen an. ©S beträgt bie 3<ht
ber ©infchnitte pro 1 engl, ßatl bei ben geilen oerfd)ie=
bener Çiebart unb Sänge, roobei unter Sänge nur ber
behauene Seil ber geile ju oerftehen ift:

•pteart gange ber geile in engl, galt (in Klammern in mm)
4(100) 6(150) 8 300) 12(300) 16(400) 20(500)

®rob 56 52 44 40 28 21
Saftet 76 64 56 48 44 34
®d)licf)t 112 88 72 70 64 56
$ünfd)(id)t 216 144 112 88 76 64

gn ber EßrajiS hat fiep biefe Bezeichnung ber geilen
nach ber gaßt ber ©infchnitte pro goß noch nicht recht
eingebürgert, obrooßl fie roefenttidje Borteile unb eine
fiel genauere Beßimmung ber geilen ermöglicht; im
Çianbel bagegen hat fich biefe 3lrt ber Bezeichnung fchon
nielfah. eingeführt..

Bon 2trt unb geinßeit beS |)iebeS t>ängt bie Ber*
wenbung ber oerfhiebenen geilen ab.
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bie Breite ber geile oerlaufen, ftnb bie roeitauS meift*
gebrauchten unb baher auch roichtigften geilen. Siefe
geilen roerben ßergefteflt, inbem erft bie ©Infchnitte einer
^Richtung (erfter §ieb) unb bann bie ber anbern Stich*

tung barüber gehauen roerben. Ser erfie |)ieb geht oon
rechts nah ïinîê unb roirb als Unterhieb, roohl auh als
©runb* ober SRufierhieb bezeichnet, roährenb ber barüber
gehauene zweite £>leb Dberhieb ober Kreitz* über Soppel*
hieb heißt. Ser Dberhieb ift zumeift etroaS enget roie

ber Unterhieb unb enthält brei bis oter £>iebe mehr auf
ben $oll als jener. Saher läßt [ich ein SReffer burh
ben roeiteren Unterhieb leichter als burh tten engeren
Dberhieb führen, rooran man bie beiben |)iebe an jeber
Kreuzhiebfeile gut unterfheiben farm.

SBährenb bei ben ©inhiebfeiten bie ©infchnitte natur*
gemäß linienförmig finb, roerben bei ben Soppelhtebfeilen
burh fcte freuzroeife oerlaufenben ©infhnitte Keine gähne
gebilbet, bie in ihrer ©efamtlfeit otel fhärfer unb fräf*
tiger angreifen als bie ©inhtebfeilen. ge größer bie gaßt
ber 3äßne pro Duabratzentimeter iß, um fo feiner ift
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beiten bestimmt sind, insbesondere die Uhrmacher und
Goldschmiedefeilen, haben selbst bei gleicher Größe durch-

weg einen feineren Hieb als die Feilen für gröbere Ar-
beiten, werden dennoch aber ebenfalls nach der ange-
gebenen Einteilung bezeichnet und eingeordnet. Ein ge-
naueres Bild von der Feinheit einer Feile, als es die

schwankenden und unbestimmten Bezeichnungen nach Art
und Größe geben, erhalten wir, wenn wir die Zahl der
Einschnitte berechnen, die die Feile auf einer bestimmten
Längeneinheit, etwa 1 engl. Zoll (— 25 mm) aufweist.
Wenn wir beispielsweise wissen, daß eine Feile auf den

Zoll 44, eine andere 112 und eine dritte 216 Einschnitte
auf den Zoll hat, so gibt uns das ein viel genaueres
Bild von der Feinheit dieser Feilen als ihre Bezeichnung
nach Grob, Basiert, Schlicht usw, da eine jede dieser
Bezeichnungen wiederum sehr viele Feinheits- und Größen-
grade umfaßt. Da die größeren Feilen zugleich auch
immer gröber sind, wächst die Zahl der Einschnitte einer

Die Einhiebfeilen, bei denen die Einschnitte also
immer nach einer Richtung parallel über die Breite der
Feile gehen, greifen nicht so kräftig an wie die Doppel-
hiebfeilen. Einhiebige Grobfeilen dienen vorzugsweise
zur Bearbeitung weicherer Metalle wie Zinn, Zink, Blei,
und werden daher wohl auch als Blei- oder Zinnfeilen,
ihr Hieb als Blei- oder Zinnfeilenhieb bezeichnet. Ein-
hiebige Basiert- und Halbschlichtfeilen werden Vorzugs-
weise zum Schärfen von Sägen verwandt (Sägeschärf-
feilen). Auch die meisten runden und halbrunden Feilen
sind einhiebige Schlicht- und Doppelschlichtfeilen, und
dieser Art sind auch die Feilen für feine Arbeit, zur Be-
arbeitung von Edelmetall, also besonders die Uhrmacher-
und Goldschmiedefeilen, nur daß bei diesen der Hieb
allgemein noch feiner gehauen ist als bei den Feilen
dieser Art für gewöhnliche Arbeit.

Die Doppel- oder Kreuzhiebfeilen, bei denen
die Einschnitte in zwei sich kreuzenden Richtungen über

Abbildungen 3-

Feile bestimmter Art mit ihrer Größe. Die nachstehende
Tabelle gibt die Feinheit der Feilen, ausgedrückt durch
die Zahl der Einschnitte pro 1 engl. Zoll für die ver-
schiedenen Arten und Größen an. Es beträgt die Zahl
der Einschnitte pro 1 engl. Zoll bei den Feilen verschie-
dener Hiebart und Länge, wobei unter Länge nur der
behauene Teil der Feile zu verstehen ist:

Hiebart Länge der Feile in engl. Zoll (in Klammern in mm)
4(100) 6(!50) 3 300) 12(300) 16(400) 20(500)

Grob 56 52 44 40 28 21
Ballert 76 64 56 48 44 34
schlicht 112 88 72 7V 64 56
F-inschlicht 216 144 112 88 76 64

In der Praxis hat sich diese Bezeichnung der Feilen
nach der Zahl der Einschnitte pro Zoll noch nicht recht
eingebürgert, obwohl sie wesentliche Vorteile und eine
viel genauere Bestimmung der Feilen ermöglicht; im
Handel dagegen hat sich diese Art der Bezeichnung schon
vielfach eingeführt.

Bon Art und Feinheit des Hiebes hängt die Ver-
Wendung der verschiedenen Feilen ab.
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die Breite der Feile verlaufen, sind die weitaus meist-
gebrauchten und daher auch wichtigsten Feilen. Diese
Feilen werden hergestellt, indem erst die Einschnitte einer
Richtung (erster Hieb) und dann die der andern Rich-
Lung darüber gehauen werden. Der erste Hieb geht von
rechts nach links und wird als Unterhieb, wohl auch als
Grund- oder Musterhieb bezeichnet, während der darüber
gehauene zweite Hieb Oberhieb oder Kreuz- oder Doppel-
hieb heißt. Der Oberhieb ist zumeist etwas enger wie
der Unterhieb und enthält drei bis vier Hiebe mehr auf
den Zoll als jener. Daher läßt sich ein Messer durch
den weiteren Unterhieb leichter als durch den engeren
Oberhieb führen, woran man die beiden Hiebe an jeder
Kreuzhiebfeile gut unterscheiden kann.

Während bei den Einhiebfeilen die Einschnitte natur-
gemäß limenförmig sind, werden bei den Doppelhiebfeilen
durch die kreuzweise verlaufenden Einschnitte kleine Zähne
gebildet, die in ihrer Gesamtheit viel schärfer und kräf-
tiger angreifen als die Einhtebfeilen. Je größer die Zahl
der Zähne pro Quadratzentimeter ist, um so feiner ist
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bie geile. ®ie Unterbliebe nach biefcr §infid)t finb feijr
grojj. SBährenb bei ben größten ©robfeilen nur etwa
60 $ctï)ne ouf ben Quabrotjentimeter fielen, betrögt bie

3at)l berfetben bei ben Keinen geinfd)lichtfeilen 6000 bil
7000. SRan »ergegenwärtige fiel), mal el heifjt, auf bem

engen fRaum non einem Quabratgentimeter 7000 3ähne
p bauen, unb man erhält nidjt nur einen Segriff oon
ber gein^eit einer foldjen geile, fonbern auch non ber
fubtilen unb genauen Slrbeit, bie bie fperftettung einer
folgen erforbert. ®ie ®oppell)iebfeilen greifen oiel (chattet
wie bie ©inhiebfeilen unb »erben bähet, im ©egenfalj

p biefen, oorpglmeife pr Bearbeitung îjarter SRetaÜe

benulp ®ie freu^iebigen ©robfeilen to erb en f)auptfäc£)=
lid) sur Bearbeitung oon Tupfer »ermanbt unb »erben
banad) auch bireft all Äupferfeilen bezeichnet. 5Ra<h ber
in ©teiermarE blühenben Äupferroai eninbuftrie ^et^en
foldje geilen wol)l aud) „©teiermaxEer". ®te halbgrofen
®oppell)iebfeilen »erben all fmnb», 9lrm= ober fßad»
feilen bezeichnet, Kreu^iebige Bafiert» ober ©d)lic|tfeilen
jeber 2lrt unb ©röfje gehören in ber SRetattinbuftrie
aller 3«>etge mit ju ben meiftoermanbten SBerEjeugen.

®ie fRafpe ober fRafpel enblidj mirb oorpglmeife
jur Bearbeitung »on §olj, §orn, Seber unb anberm
weichen äRetatl, ebenfo oud) oon ©eftein, toie SRarmor
ufrn., oerroanbt. ÜRad) fpiebart unb gorm meinen bie

fRafpen oon ben eigentlichen geilen erheblich ab ; obwohl
fie pmeift nur für gröbere Slrbeitljmede Bermenbung
ftnben, geigen fie in ber geinljeit 'Oes fpiebel bod) natjep
ebenfo otele Slbftufungen toie bie anbern geilen. SEÖäh

renb bei ben geilen ber ^ieb linienförmig oerläuft ober
gähne bilbet, befielt er bei ben fRafpen aul jafjlreidjen
Keinen ©pi^en, beren jebe oon einem SRaum unbearbei»
teter glädje umgeben ift. ®te ©röfje ber fRafpen fdjwanK
zmifdjen 8 unb 40 cm, fie werben ftad), runb, fjalbrunb,
oieredig unb breiedig gehalten, unb nad) itjrer gorm
all SRefferrafpen ober Sogelpngenrafpen gezeichnet
©ropiebige iRafpen »erben oiel pr Bearbeitung oon
SRarmor oer»anbt unb bat>er auc| all SRarmorrafpen
gejeictjnet, wohingegen bie halbgrofjen fRafpen ber Bear»
beitung bel Hornel, unb oor allem bem i>uf[d)mieb bei
ber 3urid)tung bei fpornlpfel ber fßferbe bienen, ba|er
pmeift auch all fporn» ober fpfrafpen bezeichnet »erben,
©ine jiemlid) aulgebeljnte Bermenbung erfahren bie
fRafpen and) in ber ^oljbearbeitung. |)ier bienen fie

pr 2lulbilbung unebener glädjen, bie mit anbern 2öerE»

Zeugen triebt in ber gewünfehten gorm he-geftellt »erben
Eönnen, »ie in ber ®red)flerei unb noch m eh* in ber
^oljbilbhauerei. gär gröbere ^olprbeiten oerœenbet
man Bafiertrafpen, für feine bagegen ©c^Iic^t-, £alb-
fehlt# unb ®oppelfd)Hd)trafpen. ®iefer 9lrt finb bie
SRöbeltafpen, ©tuf)lrafpen, Äabinettrafpen unb Bitbhauer
rafpen, bereu Bermenbung aul ihrer Bezeichnung er»
fidhtlid) ift. SRiffelrafpen bienen pr Slularbeitung ge
)dh»eifter Bertiefungen, finb mehr ober weniger geftümmt
unb boburd) ber gorm bei Slrbeitlftüdel angepaßt. ®te
©djeibenrafpen, ein TOidjtigel 2ßerzeug bei ®rechflerl,
finb bide, burchlod)te unb mit SRafpenhieb oerfehene
©tahlfcheiben, bie auf bie ©pinbel ber ®tel)banE einge»
fpannt »erben unb pm ©ntrinben unb gormen ber
rohen ©pajierftodhöljer bitnen.

_®te ©röfje ber geilen zeigt fehr grofje Unterfchiebe.
Söährenb bie feinften unb Keinften nur eine Sänge oon
etwa 2—3 cm haben, finb bie fdjweren ©robfeilen bil

ju 80 cm lang. 3« geilen erfterer 3lrt gehören
befonberl bie feinen tthrmad)erfeilen, »te überhaupt
geilen für feinmed)anifd&e 3ro^de. (©cblu^ folgt.)

Herb®»®««.
@(h»eiprîfch2ï ©eœerteuerbaMb. ®ie gahreloer^

fammlung bei ©ch»eijer. ©eroerbeoerbanbel in ülrbon
»ar oon 314 ®elegierten befucf)t. ©I liefen ftc£) oer^
treten: ®a§ eibgenöffifdje BolElwirtfchaftlbepartemen^,
13 ^antonlregierungen, ber ©ch^eijerifdje Bauernoet^
banb, ber 3entraloetbanb ber ©chroetjerifchen 3trbeit=

geber Drganifationen unb ber ®errtfc£je ©emerbeoerbanb.
ÎRach einem ©röffnunglroort bei Berbunblpräfibentcn
Slationalrat ®r. ®fourni »urben Jahresbericht unb
^Rechnung einftimmig genehmigt. 3""'' ftänbigen Éeoifor
würbe ®irettor ©olban (Biel) gewählt unb all nächfter
Berfammlunglort Baben beftimmt. 3ll§ 3^t^alprafi=
bent würbe iRationalrat ®r. Sf^umi mit 3l!Kamation
einftimmig beftätigt. Ill Bertreter ber Eantonalen Ber=

bänbe in ben 3ettt*aloorfianb mürben gewählt bie

btêljerigeh, ©enoub (greiburg), ©übler (®h«rgau), §ö<hli
(Bafel), £>uber (Uri), go§ (Bern), SRiggli (©olothurn),
Dbinga (3ürich), ©hütter (©raubünben), SEßüthrid) (2lar=

gau) unb ®ufour (SOBaHil); neu würben gewählt: ©tubad)
(©t. ©allen) unb SBüeft (Sutern), ferner all Bertreter
ber Beruflgruppen für Baugewerbe ©agianut, ^eüeti
Budher, ©hitmer (bi§h-), ©haffer (neu); für 9laf)rung§=
mittel Bädermeifter gngolb (neu) unb ®r. Böppli,
SRehgermeifteroerbanb; für graphifdje ©ewerbe (©tämpfli)
(bi§h-); für Raubet: 2lernp, Surer, Sauri, SCRaire (bii»
herige); für grauengewerbe: grau Süthp. ®ie prüd^
tretenben Borftanblmitglieber ®r. ©röber, ®olber, ©uper,
SRüller, Surt unb ber prüdiretenbe ©efretär. SB er riet
Srebl würben einftimmig ju ©hrenmitgliebern ernannt,

Über ben Slufbau ber f djmeizerifdhen ©ewerbe»
©efehgebung, insbefonbere pm 9leuent»urf eine!

Bunbesgefepes betreffenb Beruflbilbung, referierten bie

BerbanblfeE^täre ©aleajji unb gaccarb. Stach 3tm

trag bei 3«"t^afaorftanbel würbe befdjloffen, ben Bor=

entrourf all geeignete ©runblage ju betrahten. ©I wirb
aber gemünfd)t, bafj auch bie beiben anbern ®eile ber

©ewerbe ©efetpebung, görberung bei ©ewerbebetriebel
unb Slrbeit in ben ©ewerben, balb oorgelegt unb all
einheitlich^ ©anges gleichzeitig beraten unb eoentuell ber

BoIElabftimmung unterbreitet werben follen. Über bal

neue 3 oll gef eh referierte Stationalrat ®r. Obinga,
®em Slntrag bei 3«"^aloorfianbei betreffenb 3lbgat>e

oon 9Reifter=®ipIomen ohne Prüfung würbe pgeftimmt.
über Slrbeitllof enoerfiherung referierten Sta»

tionalrat ©chirmer unb ®r. ©agianut. ®ie oon

ber SRehrbeit bei 3^ntraloorftanbel beantragte fRefolu»

tion im ©inne grunbfäplicher 3wftimmurig pr je^igen

Sorlage, bie aber all Überganglorbnung betrachtet wirb,

weshalb eine balbige gtünbühe ©efehgebung im ©tnne

einer obligatorifchen Berficherung auf paritätifcher ©runb
läge oerlangt wirb, würbe angenommen.

Über unfere Brotoerforgung referierte Stationab

rat ®r. ïfhunti. ®ie oom 3entraloorftanb beantragte

Stefolution ftimmt ber Borlage bei Bunbelratel p, be-

trachtet bie oorgefchlagenen SRa^nahmen all jmedmahtS'
nimmt Slft baoon, bafi im neuen Berfaffungéartifel bal

©etreibemonopol aulgefchloffen fei, behält fid) aber bie

Stellungnahme pm Stulführunglgefepe oor. ^Rational

rat ßurer empfahl in feinem ^Referate über bie Stellung'
nähme p ben Äonfumoereinen, baff alle SRitgfieber ge'

werblicher Drganifationen auf bie SRitgliebfchaft
Konfumoereiuen jeber 2lrt oerjichten unb für bie ©tljab

tetng ber felbftänbigen ©riftenjen wirîen möchten. SR#
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die Feile. Die Unterschiede nach dieser Hinsicht sind sehr
groß. Während bei den größten Grobfeilen nur etwa
60 Zähne auf den Quadratzentimeter stehen, beträgt die

Zahl derselben beiden kleinen Feinschlichtfeilen 6000 bis
7000. Man vergegenwärtige sich, was es heißt, auf dem

engen Raum von einem Quadratzentimeter 7000 Zähne
zu hauen, und man erhält nicht nur einen Begriff von
der Feinheit einer solchen Feile, sondern auch von der
subtilen und genauen Arbeit, die die Herstellung einer
solchen erfordert. Die Doppelhiebfeilen greifen viel schärfer
wie die Einhiebfeilen und werden daher, im Gegensatz
zu diesen, vorzugsweise zur Bearbeitung harter Metalle
benutzt. Die kreuzhiebigen Grobfeilen werden hauptsäch-
lich zur Bearbeitung von Kupfer verwandt und werden
danach auch direkt als Kupferfeilen bezeichnet. Nach der
in Steiermark blühenden Kupferwarenindustrie heißen
solche Feilen wohl auch „Steiermärker". Die halbgroßen
Doppelhiebfeilen werden als Hand-, Arm- oder Pack-
feilen bezeichnet. Kreuzhiebige Basiert- oder Schlichtfeilen
jeder Art und Größe gehören in der Metallindustrie
aller Zweige mit zu den meistverwandten Werkzeugen.

Die Raspe oder Raspel endlich wird vorzugsweise
zur Bearbeitung von Holz, Horn, Leder und anderm
weichen Metall, ebenso auch von Gestein, wie Marmor
usw., verwandt. Nach Hiebart und Form weichen die

Raspen von den eigentlichen Feilen erheblich ab; obwohl
sie zumeist nur für gröbere Arbeitszwecke Verwendung
finden, zeigen sie in der Feinheit des Hiebes doch nahezu
ebenso viele Abstufungen wie die andern Feilen. Wäh
rend bei den Feilen der Hieb linienförmig verläuft oder
Zähne bildet, besteht er bei den Raspen aus zahlreichen
kleinen Spitzen, deren jede von einem Raum unbearbei-
teter Fläche umgeben ist. Die Größe der Raspen schwankt
zwischen 8 und 40 ow, sie werden flach, rund, halbrund,
viereckig und dreieckig gehalten, und nach ihrer Form
als Mesferraspen oder Vogelzungenraspen gezeichnet
Großhiebige Raspen werden viel zur Bearbeitung von
Marmor verwandt und daher auch als Marmorrafpen
gezeichnet, wohingegen die halbgroßen Raspen der Bear-
beitung des Hornes, und vor allem dem Hufschmied bei
der Zurichtung des Hornhufes der Pferde dienen, daher
zumeist auch als Horn- oder Huiraspen bezeichnet werden.
Eine ziemlich ausgedehnte Verwendung erfahren die
Raspen auch in der Holzbearbeitung. Hier dienen sie

zur Ausbildung unebener Flächen, die mit andern Werk-
zeugen nicht in der gewünschten Form hergestellt werden
können, wie in der Drechslerei und noch mehr in der
Holzbildhauerei. Für gröbere Holzarbeiten verwendet
man Bastertraspen, für feine dagegen Schlicht-, Halb
schlicht- und Doppelschlichtraspen. Dieser Art sind die
Möbelraspen, Stuhlraspen, Kabinettrafpen und Bildhauer
raspen, deren Verwendung aus ihrer Bezeichnung er-
sichtlich ist. Rifselraspen dienen zur Ausarbeitung ge
schweister Vertiefungen, sind mehr oder weniger gekrümmt
und dadurch der Form des Arbeitsstückes angepaßt. Die
Scheibenraspen, ein wichtiges Werkzeug des Drechslers,
sind dicke, durchlochte und mit Raspenhieb versehene
Stahlscheiben, die auf die Spindel der Drehbank einge-
spannt werden und zum Entrinden und Formen der
rohen Spazierstockhölzer dbnen.

Die Größe der Feilen zeigt sehr große Unterschiede.
Während die feinsten und kleinsten nur eine Länge von
etwa 2—3 em haben, sind die schweren Grobfeilen bis

zu 80 em lang. Zu den Feilen ersterer Art gehören
besonders die feinen Uhrmacherfeilen, wie überhaupt
Feilen für feinmechanische Zwecke. (Schluß folgt.)

VewsWZW«».
Schweizerischer GewsrbeverbaKd. Die Jahresver-

sammlung des Schweizer. Gewerbeverbandes in Arbon
war von 314 Delegierten besucht. Es ließen sich ver-
treten: Das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartemenh
13 Kantonsregierungen, der Schweizerische Bauernver-
band, der Zentralverband der Schweizerischen Arbeit-
geber Organisationen und der Deutsche Gewerbeverband.
Nach einem Eröffnungswort des Verbund-Präsidenten
Nationalrat Dr. Tschumi wurden Jahresbericht und

Rechnung einstimmig genehmigt. Zum ständigen Revisor
wurde Direktor Soldan (Viel) gewählt und als nächster

Versammlungsort Baden bestimmt. Als Zentralpräsi-
deut wurde Nationalrat Dr. Tschumi mit Akklamation
einstimmig bestätigt. Als Vertreter der kantonalen Ver-
bände in den Zentralvorstand wurden gewählt die

bisherigen, Genoud (Freiburg), Gubler (Thurgau), Höchli
(Basel), Huber (Uri), Joß (Bern), Niggli (Solothurn),
Odinga (Zürich), Schütter (Graubünden), Wüthrich (Aar-
gau) und Dusour (Wallis); neu wurden gewählt: Studach
(St. Gallen) und Wüest (Luzern), ferner als Vertreter
der Berufsgruppen für Baugewerbe Cagianut, Heller-
Bucher, Schirmer (bish.). Schaffer (neu); für Nahrungs-
Mittel Bäckermeister Jngold (neu) und Dr. Böppli,
Metzgermeisterverband; für graphische Gewerbe (Stämpfli)
(bish.); für Handel: Aerny, Kurer, Lauri, Maire (bis-
herige); für Frauengewerbe: Frau Lüthp. Die zurück-
tretenden Vorstandsmitglieder Dr. Gröder, Dolder, Guper,

Müller, Kurt und der zurücktretende Sekretär Werner
Krebs wurden einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Über den Aufbau der schweizerischen Gewerbe-
Gesetzgebung, insbesondere zum Neuentwurf eines

Bundesgesetzes betreffend Berufsbildung, referierten die

Verbandssekretäre Galeazzi und Jaccard. Nach An

trag des Zentralvorstandes wurde beschlossen, den Vor-
entwurs als geeignete Grundlage zu betrachten. Es wird
aber gewünscht, daß auch die beiden andern Teile der

Gewerbe Gesetzgebung, Förderung des Gewerbebetriebes
und Arbeit in den Gewerben, bald vorgelegt und als

einheitliches Ganzes gleichzeitig beraten und eventuell der

Volksabstimmung unterbreitet werden sollen. Über das

neue Zollgesetz referierte Nationalrat Dr. Odinga.
Dem Antrag des Zentralvorstandes betreffend Abgabe

von Meister-Diplomen ohne Prüfung wurde zugestimmt.
über Arbeitslosenversicherung referierten Na-

tionalrat Schirmer und Dr. Cagianut. Die vor
der Mehrheit des Zentralvorstandes beantragte Résolu-

tion im Sinne grundsätzlicher Zustimmung zur jetzigen

Vorlage, die aber als Übergcmgsordnung betrachtet wird,

weshalb eine baldige gründliche Gesetzgebung im Sinne
einer obligatorischen Versicherung auf paritätischer Grund
läge verlangt wird, wurde angenommen.

Über unsere Brotversorgung referierte National-
rat Dr. Tschumi. Die vom Zentralvorstand beantragte

Resolution stimmt der Vorlage des Bundesrates zu, be-

trachtet die vorgeschlagenen Maßnahmsn als zweckmäßig,

nimmt Akt davon, daß im neuen Versassungsartikel das

Getreidemonopol ausgeschloffen sei, behält sich aber die

Stellungnahme zum Ausführungsgesetze vor. National-
rat Kurer empfahl in seinem Referate über die Stellung-
nähme zu den Konsumvereinen, daß alle Mitglieder ge-

werblicher Organisationen auf die Mitgliedschaft von

Konsumvereinen jeder Art verzichten und für die Erhal-

tung der selbständigen Existenzen wirken möchten. Meh-
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